
Erschwerniszulagen für Beamte
Beamte erhalten bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen Erschwerniszulagen nach der Erschwerniszu-
lagenverordnung (EZulV). Die in der EZulV abgebil-
deten Zulagen sind abschließend. Das bedeutet, 
alles was hier nicht normiert ist, gilt besoldungs-
rechtlich nicht als Erschwernis. 

Erschwerniszulagen nach der 
EZulV sind Teil der Besoldung 
und dürfen weder durch tarifli-
che Zulagen ergänzt respektive 
ersetzt werden. Damit soll ver-
hindert werden, dass ein Beam-
ter unzulässigerweise für ein 
und denselben Tatbestand 
zweimal/zusätzlich besoldet 
wird. Konkret bedeutet dies, 
dass beispielsweise die Nacht- 
und Schichtzulage nach § 69 
Lokomotivführertarifvertrag 
nicht sinngemäß auf die zuge-
wiesenen Beamten angewen-
det werden darf.

Tarifliche Zulagen  
auch für Beamte

Darüber hinaus können zuge-
wiesene Beamte anderweitige 
Bezüge erhalten. Hierbei han-
delt es sich um tarifliche Zu-
lagen, die tarifbeschäftigten 
Arbeitnehmern unter den glei-
chen Voraussetzungen gewährt 
werden. Neben den Funktions-
zulagen, wie beispielsweise der 
Funktionszulage FAE, gibt es 
eine Vielzahl von tariflichen Zu-
lagen, mit denen eine überobli-
gatorische Leistung honoriert 

werden kann. Die Vorausset-
zungen für eine auf die Besol-
dung anrechnungsfreie Gewäh-
rung von tariflichen Zulagen 
sind abschließend in der An-
rechnungsrichtlinie geregelt. 
Das bedeutet im Umkehr-
schluss zum einen, dass Zula-
gen, die nicht im Einklang mit 
der Anrechnungsrichtlinie ge-
währt werden, zwingend auf 
die Besoldung anzurechnen 
sind, und zum anderen bereits 
zu Unrecht gewährte Zulagen 
dem Dienstherrn zu erstatten 
sind. In diesem Zusammenhang 
kam es in der Vergangenheit 
immer wieder zu empfindlichen 
Rückzahlungsforderungen sei-
tens des Bundeseisenbahnver-
mögens (BEV). Um den Druck 
für eine anrechnungsrichtlini-
enkonforme Gewährung von 
tariflichen Zulagen zu erhöhen, 
hat das BEV seinerzeit einen 
entsprechenden Hinweis auf 
den Nebengeldabrechnungen 
abbilden lassen. 

„Schwarzer Peter“  
liegt bei den Beamten 

In der Interpretation dieses 
Hinweises hat der zugewiesene 
Beamte eine Zahlung zeitnah 
zu hinterfragen, wenn er diese 
nicht eindeutig zuweisen kann. 
Die GDL war und ist mit dieser 
Vorgehensweise nicht einver-
standen und hat dies auch 
deutlich kommuniziert. Fakt ist, 
damit liegt der „Schwarze Pe-
ter“ vordergründig bei den zu-
gewiesenen Beamten und nicht 
bei der DB AG als denjenigen, 
der die Zahlung herausgibt.   

Nur mit Zustimmung  
des BEV

In vielen Fällen wirkt sich der 
Abschluss von neuen Tarifver-
trägen auch auf die tariflichen 
Zulagen aus. Neue Zulagen 
kommen entsprechend der ge-
änderten Arbeitsbedingungen 
hinzu, andere Zulagen werden 
soweit verändert, dass das BEV 
den Sachverhalt neu bewerten 

muss. Im Kern der Überprüfung 
geht es im Wesentlichen darum, 
ob die entsprechenden Zulagen 
als überobligatorische Leistung 
identifiziert werden kann oder 
ob die Erbringung der Leistung 
bereits mit der Besoldung ab-
gegolten ist. Dazu müssen die 
jeweiligen Geschäftsfelder, je-
der für sich, einen entsprechen-
den Antrag auf Einbindung der 
zugewiesenen Beamten hin-
sichtlich der Gewährung der 
neuen Zulagen an das BEV stel-
len, was in vielen Fällen fast ge-
räuschlos funktioniert. Aber 
keine Regel ohne Ausnahme. 

Auch für verbeamtete  
Ausbildungslokführer

Ausgerechnet im so wichtigen 
Ausbildungsbereich schien es 
lange Zeit so, dass die zugewie-
senen Beamten, die als Ausbil-
dungslokomotivführer und 
 darüber hinaus als Auslands-
lokomotivführer eingesetzt 
werden, nicht mit der Qualifika-
tionszulage 2 aus dem Lokomo-
tivführertarifvertrag partizipie-
ren sollten. Die GDL ließ nicht 
locker und erreichte nach vielen 
Diskussionen, dass die DB Regio 
AG, die DB Fernverkehr AG und 
DB Cargo AG die Einbeziehung 
der berechtigten Beamten zur 
Qualifikationszulage 2 bean-
tragt. Der Rest ist Geschichte.

Anderweitige Bezüge  
sind gedeckelt

Zugewiesene Beamte können 
bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen jährlich anderweitige Bezü-
ge nur bis zu einer bestimmten 
Höhe anrechnungsfrei erhalten. 
So steht beispielsweise für die 
FAE ohne Nachweis der beson-
deren Leistung jährlich das An-
fangsgrundgehalt aus dem Amt 
des Beamten zur Verfügung. 
Für die Abgeltung von über- 
obligatorischer Leistung stehen 
monatlich 20 Prozent des An-
fangsgrundgehaltes zur Verfü-
gung. Nicht verbrauchtes Volu-
men wird zwar kumuliert und 

Insofern erhalten Beamte Wechselschicht- und  
Schichtzulagen nach der EZulV 

Dienst an Samstagen zwischen 13 und 20 Uhr 1,30 Euro/pro Stunde

Nachtdienst zwischen 20 und 6 Uhr 2,59 Euro/pro Stunde 
(soweit diese nicht auf einen Sonntag entfallen)

An Sonn- und Feiertagen, vor Ostern und  
Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 
31. Dezember  5,50 Euro/pro Stunde
 Stand: 1. März 2020

Schichtzulage SZ 1 bis SZ 5

SZ 1  für zwischen 20 Uhr und 6 Uhr geleistete Stunden im Monat 
 25 bis 34 56,24 Euro
 35 bis 44 61,24 Euro
 45 bis 54 70,30 Euro
 55 bis 64 78,74 Euro
 65 bis 74 87,18 Euro
 75 bis 84 95,61 Euro 
 85 bis 94 104,05 Euro
 95 bis 104 112,49 Euro
 105 bis 114 120,92 Euro
 115 bis 124 129,36 Euro
 ab 125 134,98 Euro
SZ 2 Dienstende von 00:01 bis 3:59 Uhr 2,82 Euro 

SZ 3 Dienstbeginn von 00:01 bis 3:59 Uhr 5,62 Euro

SZ 4 Schichtdienst von mindestens 
 18 Stunden/Monat 33,75 Euro

SZ 5 Schichtdienst von mindestens 
 13 Stunden/Monat 22,50 Euro
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Finanziell sicher in Pension
Leitfaden zur Pensionsplanung
und -berechnung für Beamte
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Finanziell sicher in Pension:
Leitfaden für Beamte
Der Inhalt im Überblick:
• Unterstützung bei der individuellen

Ruhegehaltsberechnung
• Muster einer Pensionsauskunft
• Private Altersvorsorge
• Steuerliche Förderung
• Glossar mit Fachbegriffen
• Synoptische Darstellung für

Bund und Länder

Was Sie davon haben:
Sinkende Ruhegehaltssätze machen es auch
für Beamte zunehmend erforderlich, rechtzeitig
über Versorgungslücken und zusätzliche
Altersvorsorge nachzudenken. Der Ratgeber
unterstützt in kompakter Form sowohl jüngere
als auch pensionsnahe Beamte bei der
Berechnung des individuell zu erwartenden
Ruhegehalts und bei der Planung ergänzender
privater Vorsorge: praxisnah und mit zahlreichen
Beispielen.

So bestellen Sie ganz einfach:
Sie können mit dem untenstehenden Bestell-
coupon per Post oder Fax bestellen. Oder
Sie teilen uns Ihren Wunsch per E-Mail oder
über unseren Onlineshop mit.

BESTELLCOUPON Zuschicken oder faxen
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kann in den Folgemonaten ver-
wendet werden, doch hat unter 
anderem die Bewältigung der 
enormen personellen Fluktuati-
on dazu geführt, dass im Aus-
bildungssektor finanzielle An-
reize geschafft wurden, die dazu 
geführt haben, dass nicht weni-
ge Kollegen bereits vor Ablauf 
des Jahres ihre individuellen 
Höchstsätze erreichen werden. 

Leistung muss  
sich lohnen

Es entspricht dem Grundsatz 
der GDL, dass Leistung entspre-
chend zu honorieren ist. Daher 
ist die Anhebung der Höchst-
grenze für die Gewährung von 
überobligatorischer Leistung 
von 20 auf mindestens 25 Pro-
zent Anfangsgrundgehalt pro 
Monat deutlich angezeigt.  

Zwar ist die Summe aller an-
rechnungsfrei gewährten an-
derweitigen Bezüge weiterhin 

auf 3,1 Prozent der jährlichen 
Personalkostenerstattung, die 
die DB AG an das BEV leistet, 
begrenzt, dennoch hat dies zur-
zeit keine Auswirkungen auf 
den Einzelnen. Erst wenn es, 
wie in der Vergangenheit be-
reits geschehen, zu einer Unter-
nehmensbeteiligung kommen 
sollte, wovon derzeit definitiv 
nicht auszugehen ist, könnte 
auch die Höchstgrenze von 
3,1 Prozent erreicht werden. 

Anders sieht es bei Beamten 
aus, die nach einem Strecken-
ausschreibungsverlust einem 
privaten Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen zugewiesen wur-
den. Ihnen steht neben den  
Erschwerniszulagen nach der 
EZulV lediglich für den Bezug 
von anderweitigen Bezügen das 
Anfangsgrundgehalt ihres Am-
tes zur Verfügung. Aus Sicht der 
GDL werden die Betroffenen 
gegenüber den zur DB AG zuge-
wiesenen Beamten benachtei-

ligt. Insoweit wird die GDL Ge-
spräche mit dem BEV führen, um 
diesem Missstand abzustellen. 

Nicht mit dem Leistungs- 
gedanken vereinbar

Die Wertschätzung der er-
brachten Leistung muss sich 
nicht nur in der Besoldung, son-
dern auch im Bezug der ander-
weitigen Bezüge widerspiegeln, 
dies insbesondere vor dem Hin-
tergrund der sich ständig ver-
ändernden Arbeitswelt. Die po-
litischen Entscheidungsträger 
lehnen derzeit eine Anhebung 
des Volumens von 3,1 Prozent 

für die Gewährung von ander-
weitigen Bezügen nach wie vor 
vehement ab. Wer aber eine 
moderne und zuverlässige Ei-
senbahn will, braucht nicht nur 
hochqualifiziertes Personal, er 
kommt auch nicht um eine an-
gemessene Bezahlung herum. 
Die heutige Eisenbahn ist defi-
nitiv nicht mehr mit der Eisen-
bahn der Vergangenheit zu  
vergleichen. Mithin ist die 
 Deckelung des Volumens für 
anderweitige Bezüge nicht mit 
dem Leistungsgedanken des 
Beamten vereinbar, so die GDL. 

E. P.
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Die Sonntagszulage von 5,50 Euro pro Stunde kann zwar das 
gemeinsame Frühstück bei Weitem nicht ersetzen, ist aber ein 
kleines Trostpflaster.
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